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zur Hebung der Kinematographie führt nicht über das Gebiet der
staatlichen Kontrolle und einer bürokratischen Filmzensur. Wie
beim Theater, wie bei der Literatur und den anderen Künsten,
muß man die freien Kräfte walten lassen. Hat der Film erst einmal
eine kürzere oder längere Entwicklung durchgemacht (und er ist auf
dem besten Weg dazu dann wird auch bei ihm das Schlimmste
überwunden sei. Dazu brauchen wir aber keine „filmfreundlichen"

Kinoreformer

(Des mit ie1er Bevormunduns
Lehnt euch schon im Vorneherein gegen die im Wurf liegende
Lichtspielverordnung auf, die doch nur neue Schikanen und eine

neue Erhöhung der Eintrittsgelder bringen wird.
Unterstützt uns in unserem Kampfe!

Zürcher AKtlonskomltee ««en die Filmzemur
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?ur Uebung der Kinemgtogrgpkie tükrt nickt über bas Qebiet der
stggtlicken Kontrolle und einer bürokratiscken Kilm^ensur. ^Vie

beim Ikeater, vie bei der Kitergtur und den änderen Künsten,
muL man die treien Kräkte valten lassen. Uat der Kilm erst einmal
eine kürzere oder längere Kntvicklung durckgemgckt (und er ist gut
dem besten "tVeg da?u!), dann vird guck bei ikm das Lcklimmste
übervunden sei. Os^u drgucken vir gber keine „tilmtreundlicken"

Kinorekormer
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Keknt euck sckon im Vornekerein gegen die im ^Vurt liegende
Kicktsplelverordnung gut, die dock nur neue Lckikgnen und eine

neue Krkökung der Eintrittsgelder bringen vird.
Unterstützt uns in unserem Ksmpte!
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